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Beratungs- und Beschlussvorlage / Würdigung der vorgebrachten Stellungnahmen 
1. Änderung des Bebauungsplans „südlicher und östlicher Ortsrand, I. Abschnitt“ in der Ortsgemeinde Mörsdorf 

 

Der Ortsgemeinderat Mörsdorf hat am 19.05.2016 die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „südlicher und östlicher Orts-
rand, I. Abschnitt“ beschlossen. 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgte gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 27.03.2017 bis einschl. 
27.04.2017. 

 

I.) Würdigung und Entscheidung über die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

 
 

1. 

 

Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Kreis, Fachbereich Bauen und Woh-

nen, Simmern (Schreiben vom 24.04.2017) 
 

 
 

 
 

 

 

Wertung des Gemeinderates:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Ablauf der Befristung erfolgt ein zeitnaher Rückbau  
sowie die Wiederaussaat von Dauergrünland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis.  
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Der Rat nimmt Kenntnis.  
 
Ein Beschluss ist nicht erforderlich.  

 

2. 

 

Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesdenkmalpflege, Mainz 
(Schreiben vom 18.04.2017) 

 
 
 

 

Wertung des Gemeinderates:  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 3(1), 4(1) BauGB hat 
die Landesdenkmalpflege eine ähnlich lautende Stellungnahme abge-
geben. Sie wurde damals wie folgt gewürdigt:  
 
„Die Fläche der Kriegergedächtniskapelle wurde ausdrücklich in den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen, um die Bedeu-
tung als denkmalpflegerische bauliche Gesamtanlage zu manifestie-
ren.  
Es findet keine bauliche bzw. nutzungsspezifische Änderung im Be-
reich der „Kriegergedächtniskapelle“ statt.“ 
 
Dies hat nach wie vor Gültigkeit.  
Der Rat nimmt Kenntnis.  
Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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3. 

 

Deutscher Wetterdienst, Offenbach (Schreiben vom 03.04.2017) 
 

 
 

 

 

 

Wertung des Gemeinderates: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis.  
Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
 

4. Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach (Schreiben vom 
24.04.2017) 
 

 
 
 

Nachrichtlich: Schreiben vom 05.10.2016 
 

 

 

Wertung des Gemeinderates: 
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Die Bebauungsplanänderung hat keine Änderung der Tele-
kommunikationseinrichtungen zur Folge.  
 
Der Rat nimmt Kenntnis.  
Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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5. 

 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz  
(Telefax vom 19.04.2017) 
 

 

 
 

 

Wertung des Gemeinderates:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
 
In den übergeordneten Planungen sind keine Vorranggebiete 
für die Rohstoffsicherung dargestellt. Ein aktueller Bergbau  
erfolgt ebenfalls nicht. 
 
Ein Beschluss ist nicht erforderlich 
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6. 

 

 

 

 

Landesbetrieb Mobilität, Bad Kreuznach (Schreiben vom 26.04.2017) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Wertung des Gemeinderates:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rat nimmt Kenntnis.  
 

Nach Erörterung mit der unteren Verkehrsbehörde der Kreis-
verwaltung und dem LBM ist die Verkehrsbehörde der Ver-
bandsgemeindeverwaltung zu dem Ergebnis gekommen, dass 
keine weitere StVO-Beschilderung an der K 43 notwendig ist.  
 

Die verkehrsrechtliche Anordnung wird dem LBM zeitnah zuge-
sendet. Ein Beschluss ist nicht erforderlich.  
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7. 

 

IHK-Regionalgeschäftsstelle, Simmern (Schreiben vom 24.04.2017) 
 

 
 

 

 

Wertung des Gemeinderates: 

 

 

 

 

 

 

 
Der Rat nimmt Kenntnis.  
Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

II.)  Folgende Behörden und Nachbargemeinden haben keine Bedenken gegen die 1. Änderung des Bebauungsplans: 
 

1. Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, Hahn-Flughafen 
2. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Simmern 
3. Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Idar-Oberstein 
4. Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Trier 

 

 

III.)  Folgende Behörden und Nachbargemeinden haben keine Stellungnahme bzw. Äußerung abgegeben: 
 

1. Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises -Gesundheitsamt-, Simmern 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe-Direktion Archäologie, Koblenz 

3. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach 

4. Rhein-Hunsrück-Wasser-Zweckverband, Dörth 

5. Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft mbH, Koblenz 

6. Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück, Idar-Oberstein 

7. Standortverwaltung Augusta-Kaserne, Ellingshohl 69 - 75, 56076 Koblenz 

8. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Idar-Oberstein 

9. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz; Koblenz 

10. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz 

11. Vermessungs- und Katasteramt, Osteifel-Hunsrück, Mayen 

12. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3, Bonn 
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13. Verbandsgemeinde Kastellaun, Eigenbetrieb Abwasserwerk, Kastellaun 

14. Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen 

15. Forstamt, Kastellaun 

16. Handelskammer, Koblenz 

17. Einzelhandelsverband Mittelrhein e.V., Koblenz 

18. Finanzamt Simmern-Zell, Simmern 

19. ADD Außenstelle Koblenz, Schulaufsicht, Koblenz 

20. Evangelische Kirchengemeinde, Bell 

21. Pfarreiengemeinschaft, Treis-Karden 

22. Verbandsgemeindeverwaltung Cochem 

23. Verbandsgemeindeverwaltung Zell 

24. Ortsgemeinde Buch 

25. Ortsgemeinde Mastershausen 

26. Ortsgemeinde Lahr 

27. Ortsgemeinde Zilshausen 

 

 

IV) Würdigung und Entscheidung über Eingaben der Öffentlichkeit 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3(1) und 4(1) Baugesetzbuch (BauGB) haben sich 232 Bürger gegen die Ausweisung eines Park-
platzes hinter dem Friedhof ausgesprochen. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.01.2017 die Stellungnahmen wie folgt gewürdigt:  
 
„Der Gemeinderat ist sich aufgrund der Anzahl und der Inhalte der Einwendungen bewusst, dass es sich bei dem Parkplatz am Friedhof nur um eine 
temporäre Lösung des Park-/Verkehrsproblems handeln kann. Daher wird er konkret an der Verwirklichung einer zusätzlichen Parklösung außerhalb 
der Ortslage in Richtung Kastellaun arbeiten.  
Um in der Zwischenzeit ausreichend Stellplätze anbieten zu können, wird die Art der baulichen Nutzung für die Fläche hinter dem Friedhof gemäß § 
9 Abs. 2 Nr. 1 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2018 befristet.  
Die übrigen zu ändernden Festsetzungen (Gemeinbedarfsfläche am Besucherzentrum, Parkplatz Besucherzentrum und Grünfläche denkmalge-
schützte Kriegergedächtniskapelle) bleiben von der zeitlichen Befristung unberührt.  
Der Befristungszeitraum bis zum 31.12.2018 wird als ausreichend angesehen um 

1. eine entsprechende Fläche im Außenbereich zu akquirieren,  
2. ein naturschutzfachliches Gutachten zu erstellen (die Fläche muss für die Dauer einer Vegetationsperiode betrachtet werden), 
3. einen noch aufzustellenden Bebauungsplan zur Rechtskraft zu bringen und  
4. ein Baugenehmigungsverfahren für den Parkplatz durchzuführen.“  

 

und folgenden Beschluss gefasst:  
„Die Art der baulichen Nutzung für die Fläche hinter dem Friedhof wird gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2018 befristet.“ 
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In der 2. Beteiligung erfolgten 169 Eingaben(siehe unten stehend) für den dauerhaften Erhalt des Parkplatzes am Friedhof. Daneben haben erneut 
32 Bürger ihre Ablehnung des Parkplatzes am Friedhof bekundet.  
 
Aufgrund dieser beiden ernstzunehmenden gegensätzlichen Auffassungen hat der Gemeinderat am 06.06.2017 beschlossen, parallel zur Bundes-
tagswahl am 24.09.2017 eine Einwohnerbefragung durchzuführen.  
 
Folgende Alternativen konnten die Teilnehmer an der Befragung auf einem „Stimmzettel“ ankreuzen:  
 

1. Der Parkplatz hinter dem Friedhof soll dauerhaft für die Besucher der Hängeseilbrücke zur Verfügung stehen.  
 
oder 
 

2. Für die Besucher der Hängeseilbrücke soll dauerhaft ein Parkplatz an der L 204 außerhalb der Ortslage in Richtung Kastellaun geschaffen 
werden.  

 
Mit der Durchführung dieser Einwohnerbefragung wollte der Gemeinderat das Abstimmungsergebnis anerkennen und bei seiner Beschlussfassung 
berücksichtigen.  
 
 
Die Abstimmung hat zu folgendem Ergebnis geführt:  
 
Von insgesamt 495 Abstimmungsberechtigten haben 363 von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Dies entspricht einer Beteiligungs- quote von 
73,33 %. Eine Stimme war ungültig.  

 
Es wurden 362 gültige Stimmen abgegeben.  
 

Auf die Variante „Der Parkplatz hinter dem Friedhof soll dauerhaft für die Besucher der Hängeseilbrücke zur Verfügung stehen.“ entfielen 

171 (entspricht 47,2 %) der gültigen Stimmen.  
 

Auf die Variante „Für die Besucher der Hängeseilbrücke soll dauerhaft ein Parkplatz an der L 204 außerhalb der Ortslage in Richtung  

Kastellaun geschaffen werden.“ entfielen 191 (entspricht 52,8 %) der gültigen Stimmen.  

 
  
 

1. 

 

Schreiben vom 05.04.2017: 

Ewald Etges 

Franziska Etges 

Matthias Reiß 

Anton Bürsinger 

Selina Dizdaric 
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Roswitha Lisken 

Carolina Mohns 

Manuel Mohns 

Ilona Dapper-Wey 

Rolf Wey 

Helena Dick 

Johann Dick 

Werner Kornely 

Thomas Wust 

Andreas Zimmer 
Anja Zimmer 

Markus Heise 

Lothar Fetz 

Denise Rothe 

Gudrun Uhl 

Gerhard Wilbert 

Winfried Hirt 

Hildegard Platten 

Daniel Hofmann 

Peter Hoffmann 

Brigitte Barsuhn 

Ursula Strunk 

Inge Baumann 

David Höldtke 

Johanna Börsch (Wohnort Mainz) 

Dennis Zeisler 

Ute Maase (Wohnort Hilden) 

Rita Nicolay 

Margret Meurer 

Hildegard Vogt 

Hanna Vogt 

Franz Josef Meurer 

Gerhard Vogt 

Alois Nicolay 

Wolfgang Rieger (Wohnort Neuss) 

Andre Rieger (Wohnort Neuss) 

Tim Rieger (Wohnort Neuss) 

Piet Rieger (Wohnort Neuss) 

Walburga Henrichs 

Uschi Bauer 

Hedwig Haeser 

Wilhelm Haeser 

Hedwig Koch 

Karl Koch 
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Eliane Hennig 

Bruno Hennig 

Leo Wendling 

Edeltrud Wendling 

Wioletta Braun 

Lothar Braun 

Waltraud Müller 

Jessica Müller 

Annegreth Neukirchen (Wohnort Meerbusch) 

Dietmar Neukirchen (Wohnort Meerbusch) 

Frank Neukirchen (Wohnort Meerbusch) 

Berthold Bauer 

Marianne Heckmann 

Alois Heckmann 

Theresia Danger 

Annika Hoffmann 

Maximilian Hoffmann 

Tina Hoffmann 

Gabi Hoffmann 

Ann-Katrin Hoffmann 

Hans-Werner Hoffmann 

Alois Hoffmann 

Willi Platten 

Oswald Stein 

Marie-Theres Stein 

Manfred Stein 

Florian Stein 

Marietta Stein 

Susanne Platten 

Bruno Koch 

Erika Koch 

Sarah Danger 

Torsten Danger 

Hannelore Steffens 

Clemens Weins (Wohnort Moselkern) 

Iwona Labon 

Markus Labon 

Rainer Hahn 

Ulrich Adams 

Thomas Nicolay 

Marvin Nicolay 

Anja Boos-Nicolay 

Ignaz Wendling 

Stefan Scheuren 
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Heike Wendling 

Mechthild Wendling 

Christa Windhäuser 

Ernst Windhäuser 

Maria Schmitz 

Günter Schmitz 

Gretel Kölzer 

Ulrich Börsch 

Karl Reiter 

Jürgen Weins 

Gaby Weins 

Clemens Adams 

Renate Adams 

Doris Schneider (Wohnort Lieg) 

Christel Nicolay 

Wolfgang Uhl 

Matthias Piekarski 

Martina Hahn 

Klaudia Chaudhry 

Friedhelm Winkelmann 

Linde Winkelmann 

Marianne Thönnes 

Andrea Schmitz 

Leon Schmitz 

Julian Schmitz 

Peter Färber 

Dori Färber 

Alexandra Klippel 

Hans-Peter Färber 

Detlef Barsuhn 

Willi Haeser 

Frank Wallat 

Eduard Kippels 

Martin Serzysko 

Maria Serzysko 

Jerzy Mikolajczyk 

Jaroslaw Serzysko 

Marianne Schmitz 

Horst Schmitz 

Hans Brüsselbach 

Gabriele Ringler 

Angelika Malburg 

Victoria Llanas Sancho 

Klaus Neuheuser 
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Nils Neuheuser 

Elfie Neuheuser 

Ursula Silbernagel 

Hannelore Petry 

Simone Wasserscheid-Hein 

Margret Zilles 

Alfred Zilles 

Rosi Schwank 

Rosi Wendling 

Alex Wendling 

Margareta Wendling 

Katrin Kern 

Peter Petry 

Elisabeth Wendling 

Werner Platten 

Sabine Scheuren 

Heidi Limbach (Wohnort Mastershausen) 

Stefan Silbernagel 

Franz Silbernagel 

Ingo Börsch 

Birgit Börsch 

Franz-Josef Platten 

Trudel Platten 

Bertram Gilles 

Helga Gilles 

Josefa Kaster 

Manfred Zilles 

Elisabeth Zilles 

Doris Busch 

Walter Busch 

Karin Zilles 

 

Schreiben ohne Datum: 

Udo Wipplinger
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Der Rat nimmt Kenntnis. 

 

2. 

 

Eliane Hennig, Mörsdorf (E-Mail vom 26.04.2017) 
 

 

 
 
 

 

Wertung des Gemeinderates:  

 

 

 

 
 
 
zu 1.) Die Besucherzahlen werden kontinuierlich dokumentiert. Die 
Webcam an der Brücke registriert die Besucher jeweils von Sosberg 
und Mörsdorf kommend. Danach lässt sich natürlich in 2017 ein Rück-
gang gegenüber den Vorjahren verzeichnen. Ebenso werden die Park-
einnahmen protokolliert. Da hier jedoch zwischenzeitlich eine Ände-
rung der Gebührenhöhe bzw. Parkdauer erfolgt ist, sollte die Statistik 
wenigstens ein weiteres Jahr fortgeführt werden, um belastbare Zahlen 
zu erhalten.  
 
Zu 2.) Es wurden die Kosten zur Errichtung eines Parkplatzes im Au-
ßenbereich im Bereich Güterhürstgen ermittelt. Sie wurden mit rd. 
143.000,-- € brutto ohne Zuwegung, Vermessung, Flächenankauf und 
Beleuchtung angegeben. Dabei ist man von 200 Stellplätzen ausge-
gangen. Am Standort Friedhof gibt es 120 Stellplätze.  
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Der Rat nimmt Kenntnis. 
 
 
 

 

3. 

 
Udo Wipplinger, Ilona Dapper-Wey (gleicher Wortlaut), Mörsdorf (E-Mail vom 27.4.2017) 
 

 

 

Wertung des Gemeinderates:  
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Der Rat nimmt Kenntnis.  

 

4. 

 
Uwe und Gertraud Weber (gleicher Wortlaut), Mörsdorf (Schreiben vom 07.04.2017) 
 

 
 

 

Wertung des Gemeinderates:  
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Die Baugenehmigung der Geierlaybrücke ist hier nicht Gegen-
stand des Verfahrens. Sie wurde seinerzeit von der Kreisverwal-
tung Cochem-Zell mit der Auflage erteilt, dass keinerlei sonstige 
Infrastrukturmaßnahmen in unmittelbarer Nähe der Brücke 
stattfinden dürfen.  
 
Die Parkplätze, die von der Ortsgemeinde errichtet wurden, sind 
keine Nebenanlagen zu der Geierlaybrücke im Sinne der §§ 12 
und 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Sie sind vielmehr 
notwendige Infrastruktureinrichtung für Besucher von Mörsdorf. 
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Nachrichtlich: Schreiben vom 06.09.2016 
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Der Rat nimmt Kenntnis.  

 

 

5. 

 

BI „Lebenswertes Mörsdorf“, Andrea Rössel und Manuela Zilles, (Schreiben 

vom 23.04.2017) 
 

 
 

 

Wertung des Gemeinderates:  
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Nachrichtlich: Schreiben vom 07.10.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
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29 
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Der Rat nimmt Kenntnis. 

 

 

 

6. 

 

Bürgerinitiative „Lebenswertes Mörsdorf“, Andrea Rössel und Ela Zilles 

(Schreiben vom 25.04.2017) 
 

 

 

Wertung des Gemeinderates:  
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Nachrichtlich: Schreiben vom 07.10.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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7. 

 

Anita und Heiko Brachtendorf, Mörsdorf (Schreiben vom 26.04.2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wertung des Gemeinderates:  
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Nachrichtlich: Schreiben vom 23.09.2016 
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Der Rat nimmt Kenntnis.  

 

8. 

 

Bewohner Lahrer Straße 4 (Gerd Friedrich und Kevin Gabriel), Lahrer Straße 6 

(Jens Friedrich, Lucia Friedrich, Tayler Friedrich und Melina Friedrich), Lahrer 

Straße 8 (Silke Schweizer-Rudolf und Michael Rudolf); E-Mail vom 27.04.2017 
 

 

 

Wertung des Gemeinderates:  
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Nachrichtlich: Schreiben vom 22.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Rat nimmt Kenntnis.  
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9. 

 

Sven, Beate und Sten-Ronan Gehrhardt, Mörsdorf (Schreiben vom 24.04.2017) 
 

 

 

 

Wertung des Gemeinderates:  
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Der Rat nimmt Kenntnis.  
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V.) Folgende Personen halten ihre Bedenken aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung in 2016 weiterhin aufrecht: 

 

 

1. 

 

Birgit und Thomas Viefhaus, Gelsenkirchen (E-Mail vom 

19.04.2017) 

 
 
Nachrichtlich: Schreiben vom 03.10.2016 

 

 

Wertung des Gemeinderates:  

 

 

 
Der Rat nimmt Kenntnis.  

 

2. 

 

Anne und Edi Schnorpfeil (Schreiben vom 09.04.2017) 

 

 
 
Nachrichtlich: Schreiben vom 03.10.2016: wortgleich mit Eingabe BI „Lebens-
wertes Mörsdorf“, vgl. Punkt IV Nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wertung des Gemeinderates:  

 

 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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3. 

 
Peter und Brigitte Reinartz (Schreiben vom 31.03.2017) 

 

 
 

 
Nachrichtlich: Schreiben vom 30.09.2016 

 

 

 

 
Wertung des Gemeinderates:  

 

 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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4. 

 
Gisela und Franz Josef Petry (Schreiben vom 23.04.2017) 

 
 
Nachrichtlich: Schreiben vom 06.10.2016 

 

 

 
Wertung des Gemeinderates:  

 

 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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5.  

 
Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde St. Castor (Schreiben vom 

25.04.2017) 

 
 
Nachrichtlich: Schreiben vom 06.10.2016 

 

 
Wertung des Gemeinderates:  
 
 
 
Der Rat nimmt Kenntnis.  
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6. 
 

Ralf und Manuela Zilles (Schreiben vom 18.04.2017) 

 
 
Nachrichtlich: Schreiben vom 19.09.2016 
 

 
 
 
 
 

 
Wertung des Gemeinderates:  

 
 
Der Rat nimmt Kenntnis.  
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7. 

 
Rosi und Edmund Brachtendorf (Schreiben vom 26.04.2017) 

 

 
Nachrichtlich: Schreiben vom 23.09.2016 
 

 
 
 
 

 
Wertung des Gemeinderates: 
 
Der Rat nimmt Kenntnis.  
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8. 

 
Christiane und Hardy Brosowsky (Schreiben vom 26.04.2017) 

 

 
 
Nachrichtlich: Schreiben vom 22.09.2016 vgl. Eingabe Bewohner Lahrer Stra-
ße unter Punkt IV Nr. 8 

 
Wertung des Gemeinderates: 
 
Der Rat nimmt Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag:  
 

Aufgrund des Ergebnisses der Einwohnerbefragung, wonach sich 52,8 % der Stimmen für das Einrichten eines dauerhaf ten 
Parkplatzes außerhalb der Ortslage ausgesprochen haben, hält der Gemeinderat an dem Beschluss vom 12.01.2017 fest, wo-
nach die Parkplatznutzung auf der Fläche hinter dem Friedhof gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) bis zum 
31.12.2018 befristet wird. Danach erfolgt ein Rückbau zum Grünland.   
 
 Beratungsergebnis: 

 

 
 

 einstimmig X  mit Stimmen-

mehrheit 

Anzahl der Stim-

men JA: 

      6 
 

Anzahl der Stim-

men NEIN: 

      1 

Stimmenthal-

tungen: 

     1 
 

 wie Beschluss-

vorschlag 

 

 

Anträge 

u.a./abweichender 

Beschluss siehe 

Rückseite 

An der Abstim-

mung nahmen 

nicht teil: 

 

Heiko Brachtendorf, Herbert Schmitz, Hermann Reinartz, Werner 

Christ und Hans Peter Färber 

 

 
 
 

VI.)  Der Rat beschließt die Würdigung der während der Beteiligung der benachbarten Gemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) und der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen wie vorstehend ausgeführt. 

 
 Beratungsergebnis: 

 

 
 

X  einstimmig  mit Stimmen-

mehrheit 

Anzahl der Stim-

men JA: 

      8 
 

Anzahl der Stim-

men NEIN: 

       

Stimmenthal-

tungen: 

 

 

 wie Beschluss-

vorschlag 

 

 

Anträge 

u.a./abweichender 

Beschluss siehe 

Rückseite 

An der Abstim-

mung nahmen 

nicht teil: 

 

Heiko Brachtendorf, Herbert Schmitz, Hermann Reinartz, Werner 

Christ und Hans Peter Färber 

 

 
 


